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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 

Abg. lng. Murer und Genossen. Nr. 1384/J­

NR/87 vom 16. Dezember 1987, "Zukunft der 

Waffenproduktion in österreich" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Wie bereits in der Einleitung Ihrer Anfrage berUcksichtigt 

ist, fällt die Vollziehung des Bundesgesetzes Uber die Ein-. 

Aus- und Durchfuhr von Kriegsmaterial unter die federfUhrende 

Zuständigkeit des Bundesministers fUr Inneres. Insoweit also 

Änderungen dieses Gesetzes in der Form einer Regierungs­

vorlage dem Nationalrat zugeleitet werden sollen, wären die 

notwendigen Veranlassungen in erster Linie vom Bundesminister 

fUr Inneres zu treffen. 

Unbeschadet dessen besteht jederzeit die MBglichkeit eines 

Initiativantrages. 

Zu Frage 3: 

Gemäß Art. 52 Abs. 1 B-VG ist der Nationalrat und der Bundes­

rat befugt, die GeschäftsfUhrung der Bundesregierung zu Uber­

prUfen, deren Mitglieder Uber alle Gegenstände der Voll-

ziehung zu befragen und alle einschlägigen AuskUnfte zu ver-

langen. Es war daher zu prUfen, ob sich die gestellten 

Anfragen Uberhaupt auf "Gegenstände der Vollziehung" im Sinne 

des B-VG beziehen. Dazu konkretisiert auch § 90 des GOG des 

Nationalrates, daß sich das Interpellationsrecht insbesondere 

auf Regierungsakte "sowie Angelgenheiten der behBrdlichen 
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Verwaltung oder der Verwaltung des Bundes als Träger von 

Privatrechten" bezieht. Die Bestimmung macht deutlich. daß 

alle Angelegenheiten. die nicht als Verwaltung des Bundes zu 

verstehen sind. sondern anderen Rechtssubjekten zuzurechnen 

sind. dem parlamentarischen Interpellationsrecht grundsätz­

lich nicht unterliegen. 

Es war daher zu prUfen. ob Maßnahmen der Noricum in Liezen 

dem Begriff Verwaltung des Bundes zuzurechnen sind. Da es 

sich bei der Noricum um eine selbständige privatrechtliehe 

juristische Person handelt, sind alle Akte diesem Privat­

rechtssubjekt alleine zuzurechnen und fallen keineswegs unter 

den Begriff "Vollziehung des Bundes". 

Ich bin dennoch gerne bereit, Ihnen meine Auffassung darzu­

legen: 

Grundsätzlich ist zu Uberlegen, ob durch eine Änderung der 

Eigentumsverhältnisse - ~ei Aufrechterhaltung der be­

stehenden Produktion - die Arbeitsplätze in diesem Betrieb 

lan~fristig gesichert werden k6nnen. Eine Änderung der 

Eigentumsverhältnisse hätte zur Folge. daß im Bezug auf die 

notwendigen internationalen Marketingaktivitäten auf das 

Know-how international t~tiger Unternehmen zurUckgegriffen 

werden könnte. 

Eine übereilte, kurzfrist~ge Schließung des Betriebes steht 

jedenfalls nicht zur Diskussion. 

Ergänzend möchte ich bemerken, daß wir uns verstärkt bemUhen 

Betriebsansiedlungen in dieser Region zu forcieren~ 

Wien, am 1 5. Fe b ru a r 1988 

~~min.ster 
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